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Patenschaftszusage 
 
Die im Folgenden unter Pate aufgeführten Person gibt hiermit folgende Zusage der Patenschaft: 
 
 
Patentier 
Name des Patentieres       I-Nr.: (in der Beschreibung des Tieres auf der Homepage)        
____________________________________________________________________________________  

Pate 
Ihr Name             
 (Vorname) (Nachname) 
Ihre Anschrift Straße       
 PLZ              Ort       
 E-Mail:       
____________________________________________________________________________________  

Patenschaft 
Geldbetrag       € per Überweisung 
 (bitte geben Sie in Ihrer Überweisung als Verwendungszweck unbedingt die I-Nr. 
 aus der Beschreibung Ihres Patentieres auf unserer Homepage an) 
(bitte ankreuzen) monatlich       jährlich       
 
Dauer der Patenschaft 
Beginn der Patenschaft       (bitte Datum eintragen) 
Befristete Patenschaft bis       (bitte Datum eintragen, falls Befristung gewünscht) 
 
Veröffentlichung der Patenschaft (bitte ankreuzen) 
      ja, ich möchte namentlich auf der Homepage mit meiner Patenleistung veröffentlicht werden 
      nein, bitte keine namentliche Nennung meiner Patenschaft, jedoch Nennung der Patenleistung 
 
Allgemeines zur Patenschaft 
Die Patenschaft beginnt ab dem unter "Dauer der Patenschaft" angegebenen Datum und endet - falls 
befristet - mit Ablauf des dort angegebenen Datums, spätestens jedoch ab dem Tag der Vermittlung oder 
des Todes des Patentieres und ist nicht übertragbar auf andere Tiere (hierzu muss eine neue 
Patenschaftszusage abgegeben werden). Der Pate kann die Patenschaft jederzeit durch eine schriftliche 
Mitteilung an die Tierhilfe Korfu e. V. zu beenden. 
 
Die Patenleistung wird zu Beginn des angegebenen Leistungsrhythmusses (monatlich, jährlich) fällig. Eine 
Rückerstattung seitens der Tierhilfe Korfu kann nicht erfolgen. Sollte die Patenleistung nicht erfolgen, 
erlischt die Patenschaft automatisch bei monatlicher Leistung ab dem 15. des jeweiligen Monats, bei 
jährlicher Leistung nach 1 Monat nach Nichtleistung. 
 
Ein Anspruch auf Eigentum an dem Patentier besteht seitens des Paten nicht. 
 
Der Pate erhält eine Patenschaftsurkunde und kann sich jederzeit über den Werdegang seines 
Patentieres informieren (über die Homepage oder durch direkte Nachfragen bei der Tierhilfe Korfu). 
 
Die Tierhilfe Korfu versichert, dass die Patenleistung vorrangig für das der Patenschaftszusage genannte 
Tier verwendet wird. Sollte ein Überschuss entstehen, ist die Tierhilfe Korfu zur evtl. Verwendung für 
andere hilfebedürftige Tiere berechtigt. 
 
     , den       
(Ort)           (Datum) ___________________________ 
 Unterschrift Pate 


